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1. § 97 ist der Grundtatbestand der Lan
desverratsnormen (§§ 97—100). Die in ihm 
beschriebenen Stellen und Personen gelten 
auch für § 105 Abs. 1 Ziff. 2.
Solche Stellen und Personen sind:
— eine fremde Macht

Das sind alle Staaten, unabhängig von 
ihrer Staats- und Gesellschaftsord
nung.
Es geht bei diesem Begriff nicht um 
eine klassenmäßige Differenzierung 
von Staaten in ihrem Verhältnis zur 
DDR, sondern um eine rechtliche Ab
grenzung zum Inland.
Unter diesen Begriff fallen auch Ge
biete und Territorien mit besonderem 
Status. Repräsentiert wird die „fremde 
Macht“ in der Regel durch die jewei
ligen Machtorgane (Regierungen, Se
nate, Verwaltungen, Ministerien u. a.).

— Einrichtungen oder Vertreter der frem
den Macht
Das sind staatliche Organe, Einrichtun
gen oder Vertreter ausländischer Staa
ten, Gebiete oder Territorien. Dazu 
gehören alle einem ausländischen Staat 
usw. unterstehenden Organe, wie 
diplomatische Vertretungen, Behörden 
und Ämter auf zentraler und örtlicher 
Ebene, Polizei-, Zoll-, Justizdienststel
len, staatliche Wirtschaftseinrichtungen, 
staatliche Medien, staatliche Institutio
nen. Einer Beauftragung durch verant
wortliche Stellen der fremden Macht 
zur Entgegennahme von Geheimnissen 
bedarf es nicht.
Der zeitweilige oder ständige Sitz dieser 
Einrichtungen kann sich in anderen 
Staaten oder auf dem Gebiet der DDR 
befinden.

— Geheimdienste sowie deren Helfer
Das sind alle mit Geheimdienstauf
gaben befaßten ausländischen Nachrich
tendienste, Aufklärungsorgane, Ab
wehrstellen, Aufklärungseinheiten der 
Streitkräfte u. a., unabhängig von ihrer 
spezifischen Aufgabenstellung.

— Ausländische Organisationen sowie 
deren Helfer
Das sind nichtstaatliche Einrichtungen, 
Organisationen, Vereinigungen und 
sonstige Zusammenschlüsse, wobei so

wohl die Zusammenschlüsse selbst als 
auch ihr Zweck vielgestaltig sein kön
nen. Dazu zählen in erster Linie feind
liche Organisationen, Menschenhändler
banden, kriminelle Vereinigungen, Re
vanchistenverbände u. a. dieser Art. Das 
können aber auch Parteien, gesellschaft
liche Vereinigungen, Unternehmen, 
Verlage, nichtstaatliche Institutionen, 
Berufsverbände, Handelsorganisatio
nen, Sportverbände u. a. sein. Hierunter 
fallen auch Zusammenschlüsse interna
tionalen Charakters.
Ausländische Organisationen oder deren 
Vertreter können sich auch auf dem 
Gebiet der DDR aufhalten (z. B. Wirt
schaftsbüros, Korrespondenten nicht
staatlicher Agenturen).

Die in Absatz 1 genannten Stellen oder 
Personen bedürfen keiner besonderen 
Qualifizierung für die Erfüllung des Tat
bestandes. Die Aufklärung des Charakters 
der jeweiligen Stellen ist jedoch für den 
Nachweis bedeutsam, daß die Tat zum 
Nachteil der Interessen der DDR durchge
führt wurde oder werden sollte und er
langt Beachtung für die Strafzumessung.

2. Nachrichten oder Gegenstände, die 
geheimzuhalten sind, sind solche Tat
sachen, an deren Geheimhaltung vor jedem 
Unbefugten der sozialistische Staat ein 
Interesse hat.
Sie können sich auf alle Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens beziehen (Politik, 
Diplomatie, Volkswirtschaft, Landesvertei
digung, Forschung, Verkehr usw.). 
Geheimnisse können mündlich (Mitteilun
gen), schriftlich (Dokumente), durch Auf
zeichnungen (Tonträger), Darstellungen 
(Karten, Formeln, Zeichnungen usw.), 
Bilder, Gegenstände (Produkte, Waffen 
u. a. m.) festgehalten oder übermittelt sein 
und Anlagen, Einrichtungen, Informatio
nen über personelle Zusammensetzungen 
und anderes betreffen (OG-Urteil vom 
14.7. 1971/lb Ust 14/71, OG-Urteil vom 
27. 2. 1969/UMSt 2/69).
Sind Dokumente usw. mit einem Geheim
haltungsgrad versehen (z. B. GVS, WS, 
Vertrauliche Dienstsache) werden sie vom 
Tatbestandsmerkmal „geheimzuhalten“ er-
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